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Ärztliche Sachverständigengutachten

Datum: Montag, 16. Mai 2011
Samstag, 15. Oktober 2011

Ort: ARS, Wien
Uhrzeit: 9.00 – 17.00 Uhr
Referenten: Dr. Harald KRAMMER

Prof. DDr. Paul NECHVATAL

Für Chemie- und Umweltsachverständige

SEVESO II – Praxisdarstellung und aktuelle Aspekte – 
samt Auswirkungen der EU-CLP-Verordnung

Datum: Montag, 21. März 2011
Montag, 24. Oktober 2011

Ort: ARS, Wien
Uhrzeit: 9.00 – 17.00 Uhr
Referenten: DI Dr. Dieter SCHIEFER

DI Dr. Michael STRUCKL

Für Sachverständige des Bereiches
 Brandschutz

Haftungsrisiken der Brandschutzbeauftragten

Datum: Freitag, 25. März 2011
Ort: ARS, Wien
Uhrzeit: 9.15 – 17.15 Uhr
Referenten: Mag. Robert ERTL

DI Dr. Friedrich PERNER

Seminarkosten: € 430, – (inkl. Seminarunterlage, Begrüßungs -
kaffee, Erfrischungsgetränke, Mittagessen und exkl. 20 % USt.)

DETAIL-INFORMATIONEN ZU ALLEN 
ARS-SEMINAR-TERMINEN FINDEN SIE AUF UNSERER
HOMEPAGE http://www.ars.at
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Brennpunkte familienpsychologischer
Begutachtung in Österreich
HHeerraauussggeebbeerr::  SSaallvvaattoorree  GGiiaaccoommuuzzzzii uunndd  RRoottrraauutt  EErrhhaarrdd,,
WWiieenn  22001100,,  WW..  KKrraammmmeerr  VVeerrllaagg,,  220000  SSeeiitteenn,,  IISSBBNN  997788--33--
99001188--11115533--11,,  PPrreeiiss::  €€  1188,,5500..

Die familienpsychologische Begutachtung in gerichtlichen
Obsorge- und Besuchsrechtsverfahren und in Verfahren der
Jugendfürsorge stand in den letzten Jahren mehrfach im
Mittelpunkt der Kritik von Betroffenen, vor allem aber von
Medien. Dabei wurden Möglichkeiten und Grenzen der Be-
gutachtung, insbesondere auch die angewandten Metho-
den der Begutachtung und die verschiedenen Fehlerquel-
len, tatsächliche, aber auch zur Erzielung eines bestimmten
Ergebnisses vorgeschützte, heftig und meist sehr emotio-
nal diskutiert. Neue Gestaltungsmöglichkeiten wie Weg-
weisung, Betretungsverbote, Kinderbeistand, gemeinsame
Obsorge bis hin zur Doppelresidenz für Kinder, aber auch
die umstrittene Frage der „entscheidungs- oder lösungs -
orientierten Gutachten“ bringen für psychologische Gut-
achter viele neuen Fragen, die kontrovers diskutiert werden
und deren Beantwortung gut überlegt werden muss.

Es ist das große Verdienst der Herausgeber und Autoren
des vorliegenden Buches, diese besonders schwierigen
Probleme in 12 Abhandlungen aufzugreifen und unter Ver-
wertung von Literatur und Judikatur für die österreichische
Gutachterpraxis eigene Standpunkte zu erarbeiten.

Zunächst behandelt Rechtsanwalt Dr. Nikolaus Bauer die
rechtlichen Rahmenbedingungen für psychologische Sach-
verständige in einer sehr knappen Darstellung einer gro-
ßen Zahl von Rechtsvorschriften. In manchen Bereichen
wäre eine umfassendere Problemerörterung wünschens-

wert. Die Richterin Mag. Doris Täubel-Weinreich gibt einige
Anregungen zum „idealen Gutachten“ aus Sicht der Rich-
ter. Aus pädagogisch-sozialarbeiterischer Sicht hebt 
Mag. Helgard Gutwenger für familienpsychologische Gut-
achten den Wert der Stellungnahmen von Sozialarbeitern
der Jugendwohlfahrt hervor. Weitere Spezialfragen wer  -
den im Aufsatz von Univ.-Doz. MMag. DDr. Salvatore 
Giacomuzzi und Mag. Dorothea Stella-Kaiser zur Alkohol-
problematik in Verfahren zum Kindeswohl, weiters im Arti-
kel von Dr.  Marion Waldenmair über die Besuchsbegleitung
aus  gutachterlicher Sicht sowie im Beitrag von Dr. Ursula
 Ramsauer über das spezifische Rollenverständnis von
Sachverständigen und Kinderbeiständen erörtert.

Ins Zentrum der familienpsychologischen Gutachtenspro-
blematik führen der Beitrag von Giacomuzzi und Dr. Klaus
Garber über „Trennung und Scheidung aus entwicklungs-
psychologischer Sicht“ und die beiden Aufsätze von 
Dr.  Rotraut Erhard – „Gibt es Erziehungsfähigkeit ohne Bin-
dungstoleranz? Ein Plädoyer für das Kind“ und „Kindes-
wohlgefährdung – Gutachtergefährdung? Zur Problematik
der Begutachtung von Vernachlässigung, Misshandlung,
sexuellem Missbrauch und Erziehungsinkompetenz“.
Erhard geht dabei insbesondere auch auf den Prognose-
charakter einer Beurteilung der elterlichen Erziehungs-
kompetenz und das mehr oder weniger große Unsicher-
heitsmaß in diesen Fragen ein, ebenso auch bei Verdacht
des sexuellen Missbrauchs, weiters auf das schwer zu lö-
sende Spannungsverhältnis zur richterlichen Beweiswürdi-
gung, und kennzeichnet die persönliche Haftung des Sach-
verständigen als großes Risiko.

Das Herzstück des Buches – und für die Gutachtenspraxis
wohl besonders wichtig – ist der umfangreiche Beitrag von
Giacomuzzi und Erhard „Empfehlungen, fachliche Aspekte
und Standards für gerichtlich beauftragte familienpsycho-
logische Sachverständigentätigkeit und Begutachtung in
Österreich“. In diesem Abschnitt versuchen die Autoren, un-
ter Heranziehung verschiedenster Quellen für die Befund-
aufnahme und die Gutachtenstrukturierung möglichst prä-
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zise Vorgaben zu formulieren, um sicherzustellen, dass die
folgenschweren diagnostischen und prognostischen Aus-
sagen ausreichend begründet sind.

Am Ende des Buches runden die Beiträge von Erhard,
Bauer und Giacomuzzi „Gedanken und Anmerkungen zu
Wegweisung und Betretungsverbot aus gutachterlicher
Sicht“ sowie von Giacomuzzi, Erhard und Garber „Ist der
Wandel ein Modell? Betrachtungen zur Idee der Doppel -
residenz nach Trennung oder Scheidung“ das Spektrum der
einschlägigen Probleme ab.

Im Anhang des Buches finden sich ein Erlass des Bundes-
ministeriums für Gesundheit zur Berufsabgrenzung zwi-
schen Pädagogen und klinischen Psychologen, weiters die
Endfassung des über Anregung der Präsidentin des OGH
eingesetzten Arbeitskreises „Best Practice Manual“ über
die Rolle des Gutachters im Obsorge- und Besuchsrechts-
streit vom 20. 11. 2009 sowie die dazu erstattete Stellung-
nahme des Berufsverbandes Österreichischer Psycholo-
ginnen und Psychologen vom 18. 1. 2010. Zu diesem „Best
Practice Manual“ ist allerdings anzumerken, dass die Ziel-
vorstellung eines „Manuals“ – also eines Handbuches für
die familienpsychologische Gutachterarbeit – weitgehend
verfehlt wurde. Denn zu den in diesem Papier angespro-
chenen Themen werden eher allgemein gehaltene, wenig
überzeugend argumentierte Meinungen – zu in Lehre und
Rechtsprechung divergent diskutierten Problemen – ver-
treten. Der Aussagewert dieses „Manuals“ ist daher be-
scheiden.

Das Buch ist insgesamt ein sehr wichtiger, aktueller und
gedankenreicher Beitrag zu den vielfältigen Problemen der
familienpsychologischen Begutachtung, an dem kein daran
Interessierter vorbeigehen kann. Das Buch ist jedenfalls
einschlägig tätigen Gerichtssachverständigen, Rechtsan-
wälten, Richtern, Notaren, Jugendfürsorgebehörden und -
einrichtungen, aber auch Interessenvertretungen und nicht
zuletzt auch Eltern und ihren Interessenvertretungen zur
Lektüre nachdrücklich zu empfehlen.

DDrr..  HHaarraalldd  KKRRAAMMMMEERR

Sachwalterschaft und Alternativen
HHeerraauussggeebbeerr::  IIrreennee  MMüülllleerr uunndd  MMaarrggoott  PPrriinnzz,,  22..,,  aakkttuuaa  --
lliissiieerrttee  uunndd  üübbeerraarrbbeeiitteettee  AAuuffllaaggee,,  WWiieenn  22001100,,  NNeeuueerr
  WWiisssseennsscchhaaffttlliicchheerr  VVeerrllaagg,,  334444  SSeeiitteenn,,  IISSBBNN  997788--33--77008833--
00668833--44,,  PPrreeiiss::  €€  2288,,8800..

Im ersten Teil dieses Buches wird dem Sachwalterrecht brei-
ter Raum gewidmet. Auch für juristische und medizinische
Laien leicht verständlich werden zunächst die Vorausset-
zungen für die Bestellung eines Sachwalters beschrieben.
Die einzelnen Verfahrensschritte werden skizziert und zum
besseren Verständnis werden juristische Formulierungen
durch Beispiele „abgerundet“ und so noch besser ver-
ständlich gemacht. Von besonderer praktischer Relevanz ist
eine umfassende „anwenderfreundliche“ Beschreibung der
einzelnen Angelegenheiten einer Sachwalterschaft, in de-

ren Mittelpunkt das „Wohl der behinderte Person“ zu stehen
hat. Auf bedarfsweise weiterführende Informationsquellen
wird jeweils verwiesen. Schon in diesem Abschnitt wird an
mehreren Stellen eine Abgrenzung zu Alternativen der
Sachwalterschaft, aber auch zu anderen Rechtsbereichen
vorgenommen, welche den Schutz und die Unterstützung
geistig behinderter oder psychisch kranker Personen unter
bestmöglicher Wahrung ihrer Autonomie betreffen.

Sodann folgt eine leicht verständliche, aber umfassende
Aufklärung über das Institut der „Vorsorgevollmacht“, der
wohl „potentesten“, weil umfassendsten Alternative zur
Sachwalterschaft, welche darüber hinaus der betroffenen
Person ein Maximum an Mitsprache noch in gesunden
 Tagen ermöglicht.

Weiters werden die „Patientenverfügung“ zur vorausbli -
ckenden Ablehnung konkreter medizinischer Maßnahmen
im Fall schwerer Krankheit sowie die „Angehörigenvertre-
tung“ und deren Eintragung im Österreichischen Zentralen
Vertretungsverzeichnis (ÖZVV) beschrieben. Auf den ein-
geschränkten Wirkbereich der Angehörigenvertretung und
die damit verbundenen möglichen Unzulänglichkeiten wird
hingewiesen.

Es wird sodann ein praktisch sehr brauchbarer Überblick
über diverse Sozialleistungen gut verständlich skizziert.
Zuletzt werden noch in kompakter Form die „24-Stunden-
Betreuung“, der „Heimvertrag“ sowie das „Heimaufent-
haltsgesetz“ vorgestellt. 

Ein weiterer Abschnitt beschreibt das Prozedere der
„psychiatrischen Unterbringung“ von psychisch kranken,
akut selbst- oder fremdgefährlichen Menschen.

Das Buch gibt wertvolle praktische Hilfestellungen für all
jene Berufsgruppen, denen psychisch kranke oder geistig
behinderte Menschen anvertraut sind und welche tagtäglich
vor die Aufgabe gestellt sind, einen Kompromiss im Span-
nungsfeld zwischen „paternalistischer Fürsorge“ und best-
mögliche Wahrung der „Patientenautonomie“ zu finden. Es
ist kein juristisches Lehrbuch, sondern es erweitert durch
die Beleuchtung des juristischen Hintergrundes der ange-
sprochenen Bereiche die theoretische und praktische Kom-
petenz des interessierten Lesers. Das Buch trägt so in ho-
hem Ausmaß zur besseren und effizienteren Vernetzung un-
terschiedlicher Berufsgruppen (wie kurativ und gutachter-
lich tätige Ärzte, Juristen, Sozialarbeiter, Behindertenbe-
treuer und Krankenpfleger sowie ehrenamtliche Sachwalter
oder Angehörige Betroffener) bei. Einem der notorischen
Grundprobleme in der Kommunikation der genannten Be-
rufs- und Personengruppen, nämlich einer „Sprachverwir-
rung“, kann durch die Lektüre dieses Buches im Sinne eines
Blickes über den Tellerrand wirksam begegnet werden. Man-
cher Irrweg durch inkompetente Beratung kann so verhin-
dert werden. Ein wirklich gelungenes Buch.

DDrr..  RRiicchhaarrdd  BBIILLLLEETTHH, 
Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 

Allg. beeideter und gerichtl. zertifizierter Sachverständiger

Sachverständige_01_2011_Umbruch:Layout 2 11.03.2011 11:54 Seite 61

jJentzsch
Rectangle

jJentzsch
Rectangle




